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Amtlicher Anzeiger der Staats -, Gerichts- nni>Gvmmnn»VEeMrr>vL.
Zugleich Organ für die Dekanutmachnngen des Kreisansschuffes des Odrrtaunnskrrisrs.

-lir. 122. Bad Homburg v. d. H., Freitag , den 20. Oktober 1916.

Bekanntmachung
über die Bcwirtschliftung von Milch und den Verkehr mit Milch.

Bon, 3. Oktober 1916.
Auf Grund des § 41 der Verordnung über Speisefette vom

20 . Juli 1916 (Reichs Gesetzbl. S . 755) und des 8 1 der Bekannt¬
machung über die Errichlung eines Kriegsernährungsamts vom 22.
Mai 1916 lReichs-Gesetzbl. S . 402 ) wird über die Bewirtschaftung
von Milch und den Berkehr mit Milch folgendes bestimmt:

I. Bewirtschaftung von Milch
8 1

Die Bewirtschaftungvon Milch wird der Reichsstelle für Speise¬
fette und den aus Grund der Verordnung über Speisefette vom 20.
Juli 1916 (Reichs Gesetzbl. S . 755) errichteten Verteiiungsstellen
übertragen . Ihre Zuständigkeit richtet sich nach der Verordnung über
Speisefette vom 20. Juli 1916.

8 2
Milch im Sinne dieser Bekanntmachung ist Kuhmilch und -)ahne

in unbearbeitetem und bearbeitetem Zustand iBollmiich, Magermilch,
Buttermilch, Sahne , Dauermilch und Dauersahne jeder Art , Yoghurt,
Kesyr und ähnliche Erzeugnisse).

Sahne ist jede mit Fett angereicherte Milch.
Dauermilch ist insbesondere: kondensierte, sterilisierte, homogeni¬

sierte, trockene Milch- Dauersahne ist insbesondere: kondensierte, sterili¬
sierte und trockene Sahne.

II. Verkehr mit Milch.
8 3

Selbstversorger sind die Kuhhalter nebst ihren Haushalts - und
Wirtschnstsangehörigen.

Selbversorger» ist der Bedarf an Milch zu belassen. Hierdurch
werden die für die Bultererzeugung und Butterversorgung getroffenen
besonderen Bestimmungen der Verordnung über Speisefette vom 20.
Juli 1916 und der dazu von der Reichsstelle aufgestellten Grund¬
sätze nicht berührt.

Der Bedarf der Selbstversorger an Vollmilch zum unmittel¬
baren menschlichen Verbrauche kann vom Kommunaiverbande mit Zu¬
stimmung der übergeordneten Verteilungsstelle festgesetzt werden.

8 4
Bollmilchrersorgungsberechtigtesind:
а) Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahre,
b > stillende Frauen,
c) scbwangere Frauen in den letzten drei Monaten vor der

Entbindung,
б) Kranke aus Grund amtlich vorgeschriebener Bescheinigung.

Die Reichsstelle trifft nähere Bestimmungen über die zu ge¬
währenden Mengen- sie kann bei der Berechnung die Zahl der Kran¬
ken nach einen Prozentsatz der Bevölkerung festsetzen.

Die Bescheinigungenzu ä sind von dem Amtsarzt oder einer
von dem Kommunaiverbandezu bezeichnenden Stelle auszustellen oder
nachznprufen.

Voll r ilchversorgungtzberechtigte haben Anspruch auf Zuteilung
von Vollmilch nur insoweit, als sie vorhanden ist.

Soiveit nach Deckung des Bedarfs der Vollmilchversorgungsbe-
rechtigten noch Vollmilch zur Verfügung steht, haben Kinder im 7.
bis 14. Lebensjahr ein Vorrecht auf Zuiveisung von Vollmilch (Voll-
milchvorzngsberechligte) .

8 5
Die gemäst 8 4 Abs. 2 festgesetzte Vvllmilchmenge ist vom Kom¬

munalverband auf die im §j 4 genannten Bevölkerungsgruppen zu
verteilen. Das in dieser Vollmilch enthaltene gelt ist dem Kommu-
nalverbande bei der Ausstellung des Fettverteilungsplans durch die
Reichsstelle (8 6 Abs. I Nr . 2 der Bekanntmachung über Speise¬
fette vom 20. Juli 1916) nicht in Ansatz zu bringen.

Insoweit Vollmilch über den Bedarf der Bollmilchversorgungs,
berechtigten hinaus zur Verfügung steht, wird sie dem Kommunal,
verbände bei Ausstellung des Fettverteilungsplans in Anrechnung ge
bracht. Hierbei ist 1 Liter Vollmilch 28 Gramm Fett gleichzusetzen.

Insofern die Entrahmung von Milch und die Verarbeitung zu
Butter aus technischen Gründen nicht möglich ist, kann die ReichS-
stelle von der Fetlanrechnung ganz oder teilweise absehen.

8 6
Die Kommunalverbände haben unverzüglich die Einrichtungen zu

einer geregelten Verteilung der in ihrem Bezirke gewonnenen und
in ihren Bezirk geli-fferten Milch zu treffen.

Die Kommnnalverbändekönnen den Gemeinden die Regelung der
Milchverteilung für den Bezirk der Gemeinde übertragen . Gemeinden,
die nach der letzten Volkszählung mehr als zehntausend Einwohner
hatten, können die Uebertragung verlangen.

Die Verabsolgung von Vollmilch an die Verbraucher darf nur
gegen Bezugskarte oder anderen behördlichen Ausweis erfolgen

a ) in Gemeinden von mehr als zehntausend Einwohner,
b) in anderen Gemeinden, sofern sie Milchzuweisung beantragen.

Die Landeszentralbehörden können Gemeinden von mehr als
zehntausend bis höchstens dreißigtausend Einwohnern , sofern sie nicht
Milchzuweisung beantragen, von dieser Vorschrift befreien.

Die Kommunalverbände können für ihren Bezirk oder für be-
timmte Gemeinden ihres Bezirkes anordnen, daß die Abgabe von
Magermilch an die Verbraucher nur gegen Magermilch-Bezugskarte
oder gegen anderen behördlichen Ausweis erfolgen darf.

8 7
Zur Sicherung des Milchbedarss können die nach § 14 Abs. 2

der Verordnung über Speisefette vom 20 . Juli 1916 zuständigen
Stellen die Lieferung von Milch an Kommunalverbände oder Ge¬
meinden anordnen. Wird eine solche Anordnung getroffen, so gilt die
belieferte Stelle als Milchaufkäufer im Sinne des 8 14 Abs. 1 da¬
selbst.

8 8
Die Kommunalverbände und Gemeinden sind berechtigt, Höchst¬

preise für Vollmilch und für Magermilch beim Verkaufe durch den
Erzeuger sowie im Groß . und Kleinhandel sestzusetzen. Gemeinden
von mehr als zehntausend Einwohnern sind zur Festsetzung von Höchst,
preisen für Vollmilch und für Magermilch im Kleinhandel verpflichtet.

Die Höchstpreisfestsetzung bedarf der Zustimmung der zuständigen
Verteilungsstelle.

Die Reichsstelle kann Anordnungen über die oberen Grenzen
für die Höchstpreisfestjetzungen treffen.

Die festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Retchs-Gesetzbl. S . 516 ) in
Verbindung mit den Bekanntmachung vom 21. Januar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 25) und vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183).

8 9
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmte Stellen

können die Kommunalverbände und Gemeinden zur Regelung ded
Milchverkehrs und der Preise anhalten - sie können sie für die Zwecke
der Regelung vereinigen und den Verbänden die Befugnisse und
Pflichten autz den 88 6 bis 8 ganz oder teilweise übertragen. Sie
können die Regelung für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes selbst
vornehmen. So >veit nach diesen Vorschriften die Regelung für einen
größeren Bezirk erfolg!, ruhen die Befugnisse der zu diesem Bezirke
gehörenden Kommunalverbände und Gemeinden.

8 10
Es ist verboten:
1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben zu verwenden-
2. Milch jeder Art bei der Brotbereitung und zur gewrrb»-
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Alflen; airrtehv ;u b. inaen , außer zur Herstellung

4‘ .wn ^ Butt 'er in  gewerblichen Betrieben und außer bax- V 3"
„nfae ? n Kranke und Krankenanstalten auf Grund amtlicher

5. ^ schlage'n̂ Sahne sSchlagsahnes oder Sahnenpulver herzu-

6 Milck bei Zubereitung von Farben z» verwenden-
1.  Milch zur Herstellung von Kasein für technilche Zwecke zu

8. Vollmilch" °n Kälber und Schweine, die älter als sechs Wochen

Die ' ' Reichsstellê k'ann Ausnahmen von den Verboten in den

‘TiliÄ « n», » - h°h. » n
Verwaltungsbehörden Ausnahmen von dem Verbote der Nr . 8 z
Förderun/der Auszucht von Zuchbullen (Farrens zulasten.
" III . Schlußbestlmmnngen.

§ 11

5,}. Borschrift im 6 6 Abs. 3 tritt mit dem l . November 1916
m »S r  die Reichsstelle tanu auf Antrag der Landesregierung den
»eiwunkt des Inkrafttretens bis längstens I . Dezember 1916 hm-
ausschieben'. Dstt übrigen Vorschriften vieler Bekanntmachung treten
mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin , den 3. Oktober 1916.
Der Präsident des Kriegsernahrungarnts

von B a t v ck i.
Rundschreiben

an die
Sandes - brw Provitizial Futtermittelstellem

Betrifft: Bekanntmachung * •“
Len vom * JuU 1915 Mchs-G-setzbl. S . 438, vom

rrsJl ^ f"  Beiordnung über den Verkehr -Ult Öelsruchten
usw. von. 15. Juli 1915 (ReichS-Gesetzbl. S . 438 , ha. lo'grnde

D ’e Reichsstelle kann weitere^ Anordnungen für den Verkehr ^ung erchalten̂ . ^r Oelgewinuung anfallenden Oe.kuchen̂ d Oel-
D .° Reichsstelle kan. ^ ^ j^ besondere nähere | "^ -hle s.nd b.e Borschristenb« » « •* «» ngul JgW

mit Krastfutrermitteln vom 28 . Jul . laio V Munb  Ln VekLüm von Milch erlassen. Sie kann insbesondere nähere

Bestimmungen ^ lftn Bedarfs der Selbstversorger-
h ) über den Verbrauch von Magermilch zum un.n.ttelbaren

6) 'und Ûmfang der Herstellung von Dauermilch und
C)  Daueriahne jeder Art , von Yoghurt , Kesyr und and ren

Erzeugnissen, bei denen Milch ein wesenl.cher Bestaune ., ist,
über die Milchbelieserung der Betriebe >n denen solcheL
zeugnisse hergestellt werden, und über d.e Regelung des Ve.
kchrs und des Verbrauchs solcher Erzeugnisse.

Bor dem Erlasse von Bestimmungen der unter a und
ipirtmeteii Art ist der Beirat der Reichsstelle zu hören.^ ^ . _ _ artniio » nnimunalverbände und Gel

SÄTÄ * * ~ . °°»*— « «V. w»
gewonnene  Oeisrüchte abl.esern, sind aus Antrag ur den eigene
Bedarf aus je 100 Kilogramm abaelie,erte Oelsruchte b,s ,
35 Kilogramm Oelkuchen von der Bezugsvere.n.gung der
deutschen Landwirte zu liesern.

GeickästSverkehr bezüglich der laut vorliegendem, au, An

NL - - s» ™» , w»° ii* •ars Ä’nSS ^ w.Der Kriegsausschust für pflanzliche und t'. r,ia»enDer Kriegsausschust sur p,ra^ »mc " a rblieserer aus

stelle ist befugt, mit ihnen unmittelbar zu verkehren.

Bei der Durchführung dieser Bekanntmachung haben die Ber

s « 5 ^ ! tefeS £ as « S - 3:deren Vorstände erso gen. - , anzusehen ist.

einem Vordruck die Bescheinigung uoer " qotnmunalä

- im Rheinland Reg,erungsbez,rko-Futtein .,ttel „ |etun dbe.

ien er-

SÄ « »— ®; ,eit, be  anzufeh -n ist.

Mt Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu
uhn >- u!-»d Mari »>-- mi> -m-> di-i-r SIr »i<» w>» b-1> I .

1^ tm | 1° 7»n”' 6,"Ä ,3 «. » . „ -n -n
2- s ^ TÄSL ! ^ yu . “ !i . .

NebL der Strafe kann aus Einziehung der Erzeugnisse erkannt
si» d>- Handlung bezieh., ohne U».-- .ch.-d,

ob sie dem Täter gehören oder n ĉht.^
Di - Verordnungen über Beschränkung der Milchverwendung vom

Ä5 £ ; - s -. - « S - - K

« -und d.,i » V----d»ung. n Bchimmung,»
»-ibL ,°«!.. i>- ni«. dn.« d" LN7 "°- dL ' d7'.°u7«"-nd
L ÄJ N-U. N B °Pm » nn»-- » i.«.

- -

einer dieser Strafen bestraft.

Diel- «gU » Ö Am fir an £ Empfangsberechtigten
“efetS Ä 7u tragen', daß vorstehende Mitteilungen
zur â gemeinenK°nntn7s dkr Oelsaa.anlieserer ihres Bezirks gelangen.
^ ' Bezugsvereinigung der deutsche» Landw ,

Gesellschaft mit beschränkter Hastung.
Abteilung : Krastsuttertmittel.

I . V . : S e tze p su n d t.

'Bad Hamdurg . . ^ «J ' » ' «. “ 'XS,
oen io . sjuwti

Aus Grund des § 3 der Anordnung der Landeszentraibehörderi
vom 22 « ..»»# 1916 »ur V--- -d»u»» «-» »2°.
srs s = <« 7 - b " ' »

^ . tat ,
2. den Metzgermeister Hermann Bruck man n zu L'wbu g

zu weiteren Mitgliedern der Bezirksfleischstelle.
Wiesbaden, den 10. Oktober 1916.

Der Regierungs -Prastdenl.



Allgemeine BürgerschuleI und II
’wü  G - nchmigmiq dos Herrn Landrat « ° -ach ° n wir bekannt , dal,

der Unterricht am Montag , den 23 . ds . Rlts ., vornn i g -'

Bad Homburg »■ d. H ., den 20 . Oktober ISIS.
Kern . Herrma » «

Fleifchratio » .

Zwangsversteigerung
... er. r. _ S.. .. inllptl fltll 4 . -DieUtftCt 1

«um « wecke bec Aushebung der Gemeinfchast sollen an, 4 . November INI « , nachm.Z " -o - * neviteinevt luevben die im © mnbbucty niit
3 Uhr in dem Gemeindehause m Köppern venlelgerr wrir . bcr

M » ä : « !
stücke Gemarkung Köppern . „ _ ,
L , , s  Nr . 177 « . « «» , d „ G - - d, . » ck« 4 ar 79  qm 0 .40  Th, - . Grd « . R - m-« -- -

S >. IS Nr . 49  Bebauter Ha,raum mit H- »SS° - I" I im .Nutz». “ » I

g, . 23  Nr . 26  G - rieu. di. « Itoginer . 1 ar 31  qm 0 . 11  Uh . » ' »ft R -luertrait.
Grundsteuermutterrolle Art . 128 . Gebäudesteuerrolle Nr . 202 .

Bad Homburg v d. Höhe , den 18 . August 1916.

Königliches Amtsgericht.

Die Wochenration für Fleisch beiträgt bis aus weiteres MO 0.
^ür bie Reit vom 16 .- 22 . Oktober 1916 wird die Kation ans
Fleisch auf 125 Gramm festgesetzt , mithin sind , falls die vo ,

! Nerinsvruckt wird 5 Scheine an den Metzger abzugeben . W
als M- volle Ration beansprucht , hat die entsprechend geimg <«
von Scheinen zn ilbergeben . E « ist verboten , auf eine Weischk««
als die oben festgesekte Ration an frischem Fleisch abzugeben.
° W Die dem Karteninhnber verbleibenden Scheine können b n«
den entweder zur Entnahme von Fleischkonserven , Wurst , P ,

sää ss gssxSw * ~ r&JK& 5.ISA SÄ'

130. Oft
IRingen
]Sonrtabei

eckt

le engl
i an de
same-P,
dieses si
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idlichen!
lknsfest, !
l auch d
»Mbesch

Gramm Dauerwurst , Zunge oder Vpecr , vvor uv  7 m Bk
^lküsckwurst oder Fleischkonserven (einsckl . des Dosengewlchb ." « reiund
Rücksicht aus das wirkliche Gewicht sind bei Hühnern (Hahnen «Mm der

an der
luch an

itzt, l
itieooi

werden im Kaiser Wilhelms -Bad angenommen zu 25 Pfg pro Pfund.
Das Sammeln wird erleichtert durch das Zusammenkehren des - aubes
und Behandlung der Masse mit Rechen und Sieb.

Es darf nur kernige Ware abgeliefert werden.

Bad Homburg v . d. H ., den 20 . Oktober 1916.

Der Magistrat II.
Feigen.

neu ) 16 , bei jungen Hähne, : 8 Fleischmarken abzugeben.
Auch die von auswärtigen Kommunalverbanden aiwges

»Ä t  SÄ w - rd -n nur Samstags »
mittelbürv ausgegeben.

Bad Homburg v . d. Höhe , den 20 . Oktober 1916 . Z

Der Magtstr ^ L

Setzen , putzen und ausmauern von

Oese« « . Kessel
jeder Art , übernimmt

Franz Märtel , Louisenstraße 114.

(Lebensmittelverso rgE

Kirchliche ÄnzE.
Gottesdienst in der Erlöse

Ai» 18 . Sonntag n. T,i »>tatie, dl» 1̂ Müd
To

Herr Pfarrer
,1  Könige 3, 4 - 1b>Wu sste

Boi mittags i l Uhr : L '"S ^ Vr »on°k

Mehrere prirna

Milchziegen
reine Saanenrasse abzngeben.

Fritz Wenzel , Wallstraste 36.

Abends 5 Uhr 30  Db "'
Herr Dekan Holzha" - fische

(Marc . 10, l ? 'j Li k °rdr
Mittwoch, den 25 . Oktober, aben̂ Hrru >dp

Preise

L1>1111V4>141, « II . ' i-r
N!in. : Kirchl. Gemeinfchast. ^ >«a tz
Donnerstag , den 26 . Oktober, " Willys
Min . : Kriegsbetstnnde »»t i 3)

mahlsfeier. | *J mit
Herr Dekan HolM"" .

__ _ _ __ —Hßu
Gottesdienst in der ev.

Rasieren
Haarschneiden
Bartschneiden

Mk.
H
»I

.20
- . 50

.30

Kopfwäschen „ —
Preis -Ermässigung bei Karten zu 10 Nnmmern

Gottesdienst in der ev . ^ H»vel
A », 18 . Sonntag n. Trinität^ we>

Vormittags 9 Uhr ^ -
Herr Deka» Hc>zl>"̂ z

r abegc -M. .
Mittwoch, den Tu.  Oktb >- j ln J

t.
S

fN "1t5 ;

Karl Kesselschläger , bouijenflraße 87 . Telefon 317.



ilelheit, so daß früher als sonst Licht gebrannt
nutzte trotz der neuen Sommerzeit . Die großen

M, Mder neuen Zeit können aber doch deswegen nicht
, gychiwerden. Denn wenn wir die alte Zeit beibe-
Achy! ickn, dann wäre es eben noch eine Stunde früher

UteMorden, und der Verbrauch an Licht würde zwei-
ft, ei Pj bedeutend größer gewesen sein.
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iHu$ nab und Fern.
Jluirt o. M.. 19. Oft . Das Lebensmittelamt bc
i« weiteren Steigerung der städtischen Schweine-

^A«eine Erhöhung des Kredits auf 390 900 Mk. lind
'Studium städtischer Regieschlachtungen Fachleute
und Düsseldorf zu entsenden. — Die Stadt plant
Png der Hundesteuer vom 1. Januar 1917 ab.
Hund eines Besitzers soll statt 30 fortan 60 Mk.,
-re,Hund 90 Mk. kosten. Ziehhunde werden
Lutz von 20 Mk. versteuert . In den Vororten

*«! durch die Eingemeindungsvertrüge gewähr-
Atze bestehen. — Hier wird ein Versuch»nt Re-
«gen gemacht. Der Magistrat läßt 400 Kälber
Tmdt schlachten.

H-D^ erg. 19. Okt. Zur rascheren 'Einbringung der
^nte vor Eintritt des Frostes ordnete das Kreis-
Anfügung des Generalkommandos an , alle nur
erreichbaren Arbeitskräfte in die landwirt-

^ >»Betriebe zu schicken. Bis zu einer bestimmten
die Bürgermeistereien dem Kreisamt mitzu-

"tö* Erntearbeiten beendigt sind.
Acha. B ., 19. Okt. Der Frankfurt -Heidelberger
uberfuhr heute früh auf dem einen Bahnüber-
^spann eines Landwirts . Das Pferd wurde

Mlls getötet . Die Insassen eine Frau und ei»
'"«Lener konnten sich im letzten Augenblick durch

retten.

f Ulrichstein. 19. Okt. Am Dienstag hielt der Winter
im hohen Vogelsberg mit Frost und Schnee seinen Einzug,
für die größtenteils noch nicht geborgenen Kartoffel - und
Rübenernte viel zu früh . _ , v

t Odenhausen (Vogelsberg ) , 19. Okt. Der Sohn des
Lehrers a . D . Schweitzer aus Wiesbaden , der augenblicklich
zur Erholung hier weilt , stürzte von einem hohen Baum
ab und erlitt dabei einen schweren Beckenbruch, der seine
sofortige Ueberführung in die Eichener Universitätsklinik
bedingte . .

t Kassel. 19. Okt. Zwischen Friedland und Obernieia
stürzte Mittwoch nacht aus einem Personenzuge ein sechs¬
jähriges Kind . Es wurde überfahren und getötet.

Kriegshumor.
Der Regimentskommandeur geht durch den Schützen¬

graben und stellt Fragen an die Leute . — „Sie sind auf
Patrouille , da sehen Sie eine feindliche Patrouille in der
Nähe — was tun Sie da ?" — „Ich lasse mich auf keine
Schießerei ein , Herr Oberst !" — „Gut — und warum
nicht?" — Weil ich nächstens in Urlaub fahren möchte!"

1t

In einem industriellen Betriebe finden gefangene Rus-
sen Beschäftigung . Die Leute sind willig zu ihrer Arbeit,
nur unter sich haben sie immer kleine Reibereien , die sogar
manchmal zu Tätlichkeiten ausarten . Eines Tages , als es
wieder einen Wortwechsel gibt , fährt der aufsichtsüh'rende
Landsturmmann Biesecke unter sie mit den Worten : „Wenn
'r eich nich vertragt , ihr Ludersch, nacher schaff' m' r eich
wieder nach Rußland !" ^

Es waren neue Rekruten eingestellt, und auf dem Pro¬
gramm standen Freiübungen . „Arme aufwärts streckt!"
und ein halbes Hundert Arme wurden , wohl ausgerichtet,
gen Himmel gereckt. Da kam ein Trupp gefangener Rus¬
sen vorbei , die beim Anblick der beschwörend erhobenen

Arme eine unbändige Freude bezeigten. Das fiel mir auf.
Der Russe läßt sich nicht leicht aus seinem stillzufriedenen
Stumpfsinn bringen . Ich suchte dem Grund auf die Spur
zu kommen, und da stellte sich' s heraus : „Deutsches Soldat
lernt sich gefangenmachen lassen."

Eetzte Nachrichten.
London, 2i0. Okt. (W. T. B . Nichtamtlich.) Der bri¬

tische Dampfer „Alaunia " ist gesunken. Die „Alaunia " ist
ein Cunard -Dampfer von 8000 Netto -Tonnen (13 405 Br .-
R .To .) ; der Kapitän und 166 Mann der Besatzung wur¬
den gelandet . Ungefähr 180 Fahrgäste , darunter eine An¬
zahl Frauen und Kinder , wurden früher gelandet.

Kurbaus ‘Konzerte.
Samstag , 21. Okt., von 4—5% Uhr Konzert in der Wan¬

delhalle . Leitung : Herr Konzertmeister Willem Meyer.
1 Auf dem Felde der Ehre , Marsch (Faust ) . 2. Ouvertüre
z Oper Nebukadnezar (Verdi ) . 3. Du und ich, Gavotte
(Czibulka ) . 4. Glückliche Jugendjahre , Potpourri (Schrei¬
ner ). 5. Ouvertüre z. Oper Norm « (Bellini ) . 6. Liebes¬
gedicht. Walzer (Waldteufel ) . 7. Mondnacht . Lied (Schu¬
bert ) . 8. Sefira , Intermezzo (Siede ) .

Abends von 8%—9% Uhr, Operettenabend . Leitung:
Herr Kapellmeister Schulz. 1. Ouvertüre Die Fledermaus
(Strauß ). 2. Küssen ist keine Sünd , Lied aus Bruder
Straubinger (Epsler ). 3. Die Göttergattin . Gavotte aus
Der Eöiter gatte (Lehar ) . 4. Potpourri aus Hoheit
tanzt Walzer (Ascher) . 5. Kind du kannst tanzen , Walzer
aus geschiedene Frau (Fall ) . 6. Frauenaug du gleichst dem
Meere , Lied für Trompete aus der liebe Schatz (Rein¬
hardt ) . 7. Potpourri über Themen von Strauß , Suppe
und Millöcker (Ziehrer ) . _ _

»l! il

Abgabe von Fett.
* ir Me Zeit vom 23. Oktober bis 5. November 1916 werden 10°

'I Margarine für jede Person zum Preise von 2 M . für das
^gegeben. Der Verkauf erfolgt in den Läden 1 (Rathaus) und
Straße) in der Reihenfolge der auf der Lebensmittelkarte auf-
^ Nummern, wie in unserer Bekanntmachung vom 6. dv. M
% . _ Durch Ausbleiben der Buttersendung kann Butter

loche vom 23.- 29. Oktober nicht ausgegeben werden.
Homburgv. d. Höhe, den 20. Oktober 1916.

Der Magistrat.
L̂ebensmittelversorgung.)

»erantwertlicher Schriftleiter L. Freudenmann, « ad Homburg v. >.

Statt Karten.

Ihre am 12. Oktober vollzogene

Kriegstrauung
zeigen an

Dr Adolf Rüdiger jr.
und Frau Helene

geb. Rösgen.
Bad Homburg.


	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98

